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Stellungnahme der Innenraumhygienekommission (IRK) zu elektronischen Zigaretten 
(E-Zigaretten) 
Amtliche Mitteilung im Bundesgesundheitsblatt 2016, 59:1660–1661, Berlin und Heidelberg: Springer Verlag. 
 
Sehr geehrte Frau Schiers, sehr geehrter Herr Prof. Moriske, 

die oben genannte Stellungnahme hat unter E-Zigaretten Nutzern, Herstellern und Händlern           
Verwunderung und sogar Ablehnung ausgelöst. Als unabhängiger Branchenverband ist unser Ziel ein            
offener Austausch zwischen diesen Gruppen, der Politik und den Medien zur Förderung eines             
wissenschaftlich fundierten und transparenten Diskurs zur elektronischen Zigarette. Diesem Anspruch          
folgend, haben wir in weiten Kreisen kritisierte, zentrale Äußerungen der IRK einer unabhängigen             
Beurteilung durch einen Pharmakologen und Toxikologen unterzogen. Während das vollständige          
Dokument von Prof. Dr. Bernhard-Michael Mayer beigelegt ist, möchten wir in Kürze auf wichtige Punkte               
und entsprechende Fragen unserer Mitglieder eingehen und hoffen auf eine Antwort Ihrerseits. Wir             
skizzieren anhand zentraler Aussagen der IRK Stellungnahme Widersprüche und Unklarheiten, die sich            
für uns insbesondere bezüglich des Folgenden ergeben:  
 

- der Beleg einer Schädlichkeit von E-Zigaretten Aerosol durch thematisch teils weit entfernte            
Studien,  

- der Rückschluss von aktivem auf passivem Konsum,  
- die Beurteilung von pharmazeutischem Propylenglycol,  
- die Gleichsetzung von Tabak- und E-Zigarette. 

 
Die gesundheitliche Beeinträchtigung durch E-Zigarettenaerosol 
Diesen Begriff kann man sicher als Kern der IRK Stellungnahme bezeichnen. Was die Branche              
verwundert, ist die Herleitung dieser Beeinträchtigung. Als Belege werden Studien zu Feinstaub ; , und             1 2

eine Äußerung von Dr. Pötschke-Langer , die – da ohne Verweis auf ihren Ursprung oder entsprechende               3

wissenschaftliche Arbeiten – leider als Vermutung bezeichnet werden muss, angeführt. Auch gibt es vom              

1 Stanek LW, Sacks JD, Dutton SJ, Dubois JJB (2011) Attributing health effects to apportioned components and sources of 
particulate matter: an evaluation of collective results. Atmos Environ 45:5655–5663 
2 WHO Regional Office for Europe, Copenhagen (2013) Health effects of particulate matter. World 
Health Organization. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects- 
of-particulate-matter-final-Eng.pdf Zugegriffen: 22. Dezember 2016 
3 Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg) (2015) Belastung der Innenraumluft durch Emissionen von E-Zigaretten. Aus der 
Wissenschaft für die Politik. Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg 

 



 

 
 

DKFZ durchaus positivere Stimmen zum Konsum von E-Zigaretten, wie z.B. Äußerungen von Dr. Mons,              
die diese klar als weniger schädlich einordnen. Die genannten ultrafeinen Partikel im Aerosol, die des               4

Weiteren die Ursache der gesundheitliche Beeinträchtigung nahelegen sollen, sind fluid, d.h. sie setzen             
sich, anders als Feinstaub, nicht im Gewebe fest, und sind in ihrer Feinheit von PM2,5 auf dem selben                  
Wertniveau wie z.B. Nebel oder Astma-Therapie Medikamente für Kinder.  

Gibt es unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten Studien, die eine passive Belastung durch diese             
Konzentration von ultrafeinen fluiden Partikel in E-Zigaretten Dampf belegen? 
 
 
Der Nachweis einer reizenden Wirkung von Partikeln in propylenglykolhaltigen E-Zigaretten          
Aerosolen bei Nagern und Zellkulturen 
Diese Thematik knüpft an das vorhergegangene an.  

Wie lässt sich von direkter Exposition auf die Folgen passiven “Konsums” schließen?  

An das Aufgreifen derartiger Erkenntnisse lässt sich nämlich ein wichtiges, grundlegendes Faktum            
anknüpfen: Bei E-Zigaretten entsteht – wie in der Stellungnahme erwähnt – aufgrund ihrer             
Funktionsweise kein “Nebenstromdampf”. Aerosol erreicht den anwesenden Nicht-Nutzer also über die           
Ausatemluft des Inhalierenden.  

Inwiefern gibt es Belege, dass diese Partikel die Atemwege des Nicht-Nutzers erreichen und nachhaltig              
schädigen?  

Weniger grundlegend, aber sicherlich von großem Interesse für E-Zigaretten Nutzer und           
Branchenmitglieder wäre außerdem eine Auskunft darüber, inwiefern Versuche mit Nagern und           
Zellkulturen insgesamt auf den Menschen übertragbar sind und warum entsprechende Studien an            
Personen ; ; ;  in der Stellungnahme nicht berücksichtigt werden.   5 6 7 8

 
 
Der Zusammenhang von E-Zigaretten und reizenden propylenglykolhaltigen Aerosolen in der          
Unterhaltungsindustrie  
Die elektronische Zigarette wird wegen des Verdampfens von Flüssigkeit in ihrer Funktionsweise auch             
von einigen Herstellern mit einer Nebelmaschine verglichen. Großer Unterschied besteht jedoch           
hinsichtlich dessen, was verdampft wird. Nebelmaschinen verwenden – sofern es sich überhaupt um             
fluides Propylenglycol und nicht um Ölnebel handelt – eine sehr viel geringe Qualität des Stoffes. Auch                
diese wurde allerdings auf europäischer Ebene erst vor wenigen Tagen erneut als unbedenklich             

4 (2016) https://www.welt.de/wirtschaft/article160318139/Der-Streit-um-die-immer-erfolgreichere-E-Zigarette.html  Zugegriffen: 20. 
Dezember 2016 
5 Polosa, R., Morjaria, J.B., Caponnetto, P., Campagna, D., Russo, C., Alamo, A., Amaradio, M.D., and Fisichella, A. (2014) 
Effectiveness and tolerability of electronic cigarette in real-life: A 24-month prospective observational study. Intern. Emerg. Med. 9, 
537-546. 
6 Polosa, R., Morjaria, J., Caponnetto, P., Caruso, M., Strano, S., Battaglia, E., and Russo, C. (2014) Effect of smoking abstinence 
and reduction in asthmatic smokers switching to electronic cigarettes: Evidence for harm reversal. Int. J. Environ. Res. Public Health 
11, 4965-4977. 
7 Polosa, R., Morjaria, J.B., Caponnetto, P., Caruso, M., Campagna, D., Amaradio, M.D., Ciampi, G., Russo, C., and Fisichella, A. 
(2016) Persisting long term benefits of smoking abstinence and reduction in asthmatic smokers who have switched to electronic 
cigarettes. Discov. Med. 21, 99-108. 
8 Polosa, R., Morjaria, J.B., Caponnetto, P., Prosperini, U., Russo, C., Pennisi, A., and Bruno, C.M. (2016) Evidence for harm 
reduction in COPD smokers who switch to electronic cigarettes. Respir. Res. 17, 166. 
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eingestuft. Jedoch auch unabhängig von dieser Einordnung, ergeben sich vor dem Hintergrund dieser             9

Verschiedenheit der Nebel bzw. Dämpfe der Geräte die Fragen: 

Warum werden Beobachtungen zu Nebelmaschinen, für die Beurteilung von E-Zigaretten ins Feld            
geführt? Inwiefern lassen diese tatsächlich Rückschlüsse auf eine passive Belastung durch E-Zigaretten            
zu? 
  
 
Das Vorkommen krebserregender Substanzen in E-Zigaretten Liquids in geringer         
Einzelkonzentration 
Bei dem sachgemäßen Gebrauch von E-Zigaretten ist die Konzentration der in der Stellungnahme             
genannten Stoffe im inhalierten Aerosol, ähnlich wie in Raum- und Atemluft, absolut gering.  

Wie ergibt sich aus dieser durch vorheriges Inhalieren entstandenen Ausatemluft eine gesundheitlich            
bedenkliche Belastung von anwesenden Nicht-Nutzern mit den genannten Stoffen?  
 
 
Belastendes Nikotin in der Raumluft nach dem Konsum von E-Zigaretten 
Anders als die Belege der Stellungnahme nahelegen, ist die Schädlichkeit von durch E-Zigaretten             
verursachte nikotinhaltige Raumluft durchaus Gegenstand wissenschaftlicher Studien . Da Arbeiten         10

dieser Art zu diesem Punkt in der Stellungnahme nicht bemüht werden, bleibt das Folgende offen:  

Wie hoch ist diese Konzentration und inwiefern ist sie für anwesende Nicht-Nutzer und Nicht-Nutzerinnen              
und ggf. ihren Fötus gesundheitlich bedenklich?  
 
 
Die E-Zigarette unter dem Nichtraucherschutzgesetz 
Im Vorhergegangenen wurde an einzelnen Punkten erörtert, inwiefern der Stellungnahme Belege einer            
konkreten passiven Belastung von Nicht-Nutzern fehlen. Ein Vergleich zur allgemeinen          
Raumluftbelastung von “Raucher-Kneipen” und Gaststätten verzerrt, da die ausgiebige und gleichzeitige           
E-Zigaretten Nutzung von 59 bis 86 Personen in einem geschlossenen Raum außerhalb von als              
geschlossene Veranstaltung organisierten “Dampfer-Treffen” unseres Wissens nach nicht vorkommt.         
Nichtsdestotrotz:  

Welche öffentlichen Räume, Gastronomien oder Lokalitäten sind Ihnen bekannt, an denen man auf             
derartige oder vergleichbare Nutzungsquantitäten stößt?  

Auch das Anstreben einer juristischen Gleichsetzung von Tabak- und E-Zigarette hat uns überrascht:             
zum einen aufgrund der hier dargelegten grundlegenden Verschiedenheit von Aerosol und Rauch bzw.             
ihrer Folgen für die Gesundheit; zum anderen wegen der gültigen und eindeutig begründeten Rechtslage             
; . 11 12

 
 
 
 

9 ECHA (2016) 
https://echa.europa.eu/documents/10162/22867731/annex_rac_seac_en.pdf/b18b01c2-7016-f0c8-fdf5-26584ed63f93 Zugegriffen: 
20. Dezember 2016 
10 O'Connell, G., Colard, S., Cahours, X., and Pritchard, J.D. (2015) An assessment of indoor air quality before, during and after 
unrestricted use of E-cigarettes in a small room. Int. J. Environ. Res. Public Health 12, 4889-4907. 
11 (2012) https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-394.pdf Zugegriffen: 21. Dezember 2016 
12 (2014) http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2014/4_A_775_14_Urteil_20141104.html  Zugegriffen: 21. Dezember 2016 
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Als Bündnis für Tabakfreien Genuss sind wir nicht nur ein Freund klarer Worte – wir begrüßen auch den                  
streitbaren Dialog mit Experten. Mit dem Ziel einer offenen Diskussion zur E-Zigarette in Gesellschaft,              
Wissenschaft und Politik stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Über eine Rückmeldung             
Ihrerseits, würden wir uns deshalb sehr freuen.  
 
Mit freundlichem Gruß, 
 

 

 

Sonya Herrmann 
(Pressereferentin) 

Dustin Dahlmann 
(Vorsitzender) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Beurteilung der IRK Stellungnahme durch Prof. Dr. Mayer 
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Pharmakologie und Toxikologie 
 

Pharmakologisch/toxikologische Beurteilung der 

Stellungnahme der Innenraumhygienekommission (IRK) zu 
elektronischen Zigaretten (E-Zigaretten) 

 
O. Univ.-Prof. Dr. Bernhard-Michael Mayer 

 
Die Innenraumhygienekommission (IRK) hat im Bundesgesundheitsblatt (Band 59, Seite 

1660-1661, 2016) eine Stellungnahme zur Raumluftbelastung mit E-Zigaretten veröffent-

licht. Von Herrn Dustin Dahlmann (Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V) wurde ich um 

Beurteilung der Stellungnnahme gebeten. Im folgenden werde ich relevante Passagen 

anhand akuteller wissenschaftlicher Erkenntnisse diskutieren. 

"Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass E-Zigaretten 

grundsätzlich unter das Bundesnichtraucherschutzgesetz fallen." 

Das Bundesnichtraucherschutzgesetz dient dem Schutz von Nichtrauchern vor den 

schädlichen Wirkungen von Tabakrauch. Nachdem beim Verdampfen von E-Liquids kein 

Rauch entsteht, entfällt die schädigende Wirkung von Rauch und demnach auch die Not-

wendigkeit der Anwendung des Nichtraucherschutzgesetzes. In Anbetracht der klaren 

Evidenz für die gesundheitliche Unbedenklichkeit des von E-Zigaretten erzeugten und von 

den Nutzern in die Raumluft agegebenen Aerosols (siehe unten) ist die Auffassung der 

Bundesregierung sachlich unbegründet. 

Zu dieser Schlussfolgerung gelangte auch ein im Auftrag des Ministeriums für Gesund-

heit, Emanzipation, Pflege und Alter in Nordrhein-Westfalen 2012 erstelltes Rechtsgut-

achten [1] sowie das Oberverwaltungsgericht Münster mit Urteil vom 4. 11. 2014, wonach 

Sinn und Zweck des Nichtraucherschutzgesetzes eine Erstreckung auf E-Zigaretten nicht 

rechtfertigen [2]. 
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"Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen des Bayerischen Landesamtes für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit steigen beim Gebrauch von 

E-Zigaretten die Raumluftkonzentrationen von feinen (PM2,5) 

und ultrafeinen Partikeln (UFP) an." 

Die hier angesprochenen Partikel sind fein verteilte Flüssigkeitströpfen in der Luft. Ein 

solches Gemisch wird als Aerosol oder Nebel bezeichnet. PM2,5 bis PM10 sind die 

typischen Partikelgrößen in atmosphärischem Nebel (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Größenbereiche von Partikeln in der Atmosphäre 

 
Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie. 
http://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/luft/faltblaetter/PM10_Broschuere.pdf 

 

Im Unterschied zu den festen Partikeln im Verbrennungsrauch, die viele Jahre im Lungen-

gewebe deponiert werden und entzündliche Reaktionen zur Folge haben können, lösen 

sich flüssige Partikel in Aerosolen bei Kontakt mit Gewebe (Schleimhäute, Lungenepithel) 

rasch auf. In Abwesenheit gebundener Schadstoffe ist die Inhalation von Aerosolen daher 

gesundheitlich unbedenklich. Auch das Lüften von Wohnräumen an nebeligen November-

tagen führt zu einem Anstieg der Konzentration derartiger Partikel. 

"Die ultrafeinen Partikel dringen bis in die Alveolen der Lunge ein." 

Das ist der Zweck der inhalativen Applikation von Wirkstoffen. 
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"Darüber hinaus lag nach zweistündigem E-Zigaretten-Gebrauch Propylenglykol in 

der Raumluft in einer Konzentration vor, die den vorläufigen Richtwert I (RW I) 

von 0,07 mg/m³ [16] um etwa das Dreifache überschritt [8]. Aus Gründen der 

Vorsorge sollte dies vermieden werden." 

Die von Schober et al. (Ref. #8) gemessene Konzentration an Propylenglykol von durch-

schnittlich 0.2 mg/m3 nach extensivem Dampfen in einem kleinen Raum wurde in einer 

späteren Studie einer anderen Arbeitsgruppe bestätigt [3]. Zur Beurteilung möglicher 

gesundheitsschädlicher Wirkungen dieser Konzentration verweist die IRK auf den vom 

Umweltbundesamt vorgeschlagenen vorläufigen Richtwert I von 0.07 mg/m3. Der für 

Propylenglykol vorgeschlagene Richtwert II beträgt 0.7 mg/m3. In dem von der IRK 

zitierten Kurzprotokoll (Ref. #16) weist die Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der IRK 

explizit darauf hin, dass "die gesundheitliche Bewertung von Propylenglykol in der 

Innraumluft nicht abschließend erörtert werden" konnte, weshalb die Richtwerte als 

"vorläufig" gekennzeichnet wurden. Die Einschätzung der Arbeitsgruppe beruht im 

wesentlichen auf der Auslösung von Nasenbluten bei Ratten, einem Symptom das beim 

Menschen bisher nicht als Nebenwirkung des Dampfens beschrieben wurde. 

Die Bedeutung der Richtwerte erläutert das Umweltbundesamt wie folgt [4]: 

Richtwert II (RW II) ist ein wirkungsbezogener Wert, der sich auf die gegenwärtigen 

toxikologischen und epidemiologischen Kenntnisse zur Wirkungsschwelle eines Stoffes 

unter Einführung von Unsicherheitsfaktoren stützt. Er stellt die Konzentration eines Stoffes 

dar, bei deren Erreichen beziehungsweise Überschreiten unverzüglich zu handeln ist. 

Richtwert I (RW I - Vorsorgerichtwert) beschreibt die Konzentration eines Stoffes in der 

Innenraumluft, bei der bei einer Einzelstoffbetrachtung nach gegenwärtigem Erkenntnis-

stand auch dann keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten ist, wenn ein 

Mensch diesem Stoff lebenslang ausgesetzt ist. 

Die von zwei Arbeitsgruppen unabhängig gemessene Konzentration von Propylenglykol 

(0.2 mg/m3) liegt etwa in der Mitte der beiden (spekulativen) Richtwerte. Nachdem Nicht-

raucher nicht lebenslang fortwährend dem Aerosol von E-Zigaretten ausgesetzt sind, ist 

die Belastung der Raumluft durch Propylenglykol demnach vernachlässigbar. 

"In einem Raum mit intensivem E-Zigarettenkonsum kann die Belastung der 

Raumluft mit PM2,5 auf Werte ansteigen, wie sie in Gaststätten mit erlaubtem 

Zigarettenkonsum gemessen werden bzw. wurden [9]." 
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In der von der IRK zitierten Studie wurde die PM2,5-Konzentration anlässlich einer E-

Zigaretten-Veranstaltung gemessen, bei der 59-86 (!) Leute in einem geschlossenen 

Raum extensiv gedampft haben. An derartigen "Dampf-Events" nehmen nur aktive 

Dampfer teil. Abgesehen von der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des Einatmens von 

Nebel, ist das Ergebnis demnach für den Schutz von Nicht-Dampfern irrelevant. 

In der folgenden Passage wird von der IRK die angebliche Beeinträchtigung der Gesund-

heit durch PM2,5 in E-Zigarettenaerosolen beschrieben. Als Beleg für die Verursachung 

von Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen werden zwei Artikel über die Schädlich-

keit von industriellem Feinstaub im Zuge von Luftverschmutzung zitiert (Ref. #10 und 

#11). Nachdem es unwahrscheinlich erscheint, dass die Mitglieder der IRK den grund-

legenden Unterschied zwischen Flüssigkeitströpfchen in Nebel und den festen Partikeln in 

Abgasen von Verbrennungsanlagen nicht kennen, ist diese Passage als vorsätzliche Irre-

führung der Bundesregierung (und damit der BürgerInnen) zu werten. Der folgende Satz 

ist besonders bemerkenswert: 

"Bei Kindern beeinträchtigt eine Belastung mit PM2,5 die Lungenentwicklung." 

Für diese unbelegte Behauptung gibt es keine Evidenz. Andernfalls wäre die inhalative 

Therapie asthmaartiger Symptome von Kindern als ärztlicher Kunstfehler zu bewerten. 

"Dabei sind bisher keine Konzentrationen bekannt, 

unterhalb derer keine Gesundheitsschäden auftreten." 

Diese Behauptung widerspricht den Grundgesetzen der Pharmakologie und Toxikologie, 

wonach die Wirkungen von Stoffen dosisabhängig sind. Wäre die Behauptung korrekt, 

müsste man an nebeligen Tagen ein bundesweites Ausgehverbot verhängen. Unter 

Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wäre die Konzequenz aus dieser Sicht-

weise u.a. auch den Betrieb aller PKW mit Verbrennungsmotoren sofort zu untersagen. 

Grenzwerte wären nicht ausreichend. 

"Obwohl sich die Partikel im E-Zigarettenaerosol in ihrer Beschaffenheit von denen 

aus der Umwelt und auch denen des Tabakrauchs unterscheiden, ist davon auszu-

gehen, dass sie aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung und Morphologie 

die Gesundheit beeinträchtigen können [12]." 

Nachdem es für diese Behauptung keine Evidenz gibt, zitiert die IRK als Beleg die 

Ausführungen von Frau Dr. Pötschke-Langer (DKFZ). Wie Flüssigkeitströpfchen aufgrund 

ihrer chemischen Zusammensetzung und Morphologie die Gesundheit beeinträchtigen 
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könnten bleibt im Dunkeln. Derartige wissenschaftlich anmutende Formulierungen mögen 

die Bevölkerung beeindrucken, sind aber inhaltsleere Seifenblasen. 

"In der Zellkultur und im Tierversuch konnte jüngst nachgewiesen werden, 

dass Partikel im Aerosol von E-Zigaretten oxidativen Stress 

und Entzündungsreaktionen hervorrufen [13]." 

Ref. #13 und ähnliche Arbeiten zur Exposition von kultivierten Zellen und Nagern mit E-

Zigarettenaerosolen sind aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf das Dampfen durch 

Menschen übertragbar. Aber selbst wenn das der Fall wäre, wären die Ergebnisse allen-

falls für aktiv dampfende Konsumenten relevant und nicht für Dritte. Die Auswirkungen 

von "Passivdampf" waren nicht Gegenstand der zitierten Studie. 

"Entsprechende Untersuchungen am Menschen fehlen bislang." 

Diese Behauptung ist falsch. Eine über zwei Jahre laufende Beobachtungsstudie zeigte, 

dass der Konsum von E-Zigaretten keine nennenswerte Beeinträchtigung der Lungen-

funktion von Gesunden bewirkt [5]. Klinische Studien belegen auch, dass der Umstieg auf 

E-Zigaretten innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung der Lungenfunktion von 

Rauchern mit Asthma bronchiale [6, 7] und COPD [8] zur Folge hatte. 

"Propylenglykol ist zwar als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen und für den oralen 

Gebrauch (Aufnahme über den Mund) unbedenklich, zur Auswirkung einer 

inhalativen Aufnahme gibt es jedoch keine Langzeitstudien am Menschen." 

Die Beurteilung dieser Aussage hängt von der Definition von "Langzeitstudie" ab. Nach 

mittlerweile 50 - 100 Millionen Dampferjahren (Anzahl der regelmäßigen Dampfer x Jahre 

des Gebrauchs) liegen keinerlei Berichte über ernsthafte Schädigung der Konsumenten 

durch die Inhalation von E-Zigarettenaerosol vor. Und sowohl publizierte Umfragedaten 

[9] als auch klinische Studien [5] belegen die gesundheitlichen Vorteile des Umstiegs vom 

Rauchen auf das Dampfen. Eine vom Bundesgesundheitsministerium geförderte und 

kürzlich publizierte Umfragestudie ergab, dass sich 83.7 % der befragten Raucher, die auf 

E-Zigaretten umgestiegen waren, gesundheitlich besser fühlen [10]. 

Auch in tierexperimentellen Studien hatte die inhalative Verabreichung von Propylenglykol 

über einen Zeitraum von bis zu 9 Monaten keine nenneswerte toxische Wirkung [11-15]. 

Tierversuche werden von der IRK aber offenbar nur dann als Beleg herangezogen, wenn 

die Ergebnisse die Auffassung der Bundesregierung unterstützen. 
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Nachdem langfristige aktive Inhalation keine nenneswerte Gesundheitsschädigung von 

Menschen und Labortieren bewirkt, ist Schädigung von Nicht-Dampfern durch passiv über 

die Raumluft eingeatmetes Propylenglykol mit Sicherheit auszuschließen. Dementsprech-

end wurde auch die von der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin (BAuA) beantragte Neueinstufung und Kennzeichnung von Propylenglykol als 

Atemwegsirritans von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) abgelehnt [16]. 

"Angestellte in der Unterhaltungsindustrie, die regelmäßig propylenglykolhaltigen 

Aerosolen wie Theaternebel ausgesetzt sind, leiden aber häufiger an 

Atemwegsreizungen und Einschränkungen der Lungenfunktion 

als nicht exponierte Personen [14]." 

In Ref. #14 wird über lokale Irritationen der Atemwege nach Propylenglykol-Exposition 

berichtet, dauerhafte Schädigung der Lunge wurde aber nicht beobachtet. Außerdem 

wurde nicht zwischen Fluid- und Ölnebel unterschieden. Aufgrund dieses schwerwiegen-

den Mangels und anderer methodischer Probleme, v.a. der unzulässigen Extrapolation 

der Expositionszeit, ist diese Studie kein Beleg für die schädliche Wirkung von Fluidnebel 

mit Propylenglykol. Zur selben Einschätzung ist offenbar auch die ECHA gelangt [16]. 

"Vernebeltes Propylenglykol löst bereits bei kurzfristiger Exposition 

Augen- und Atemwegsirritationen aus [15]." 

In der zitierten Studie wurden bei Probanden, die einer Propylenglykol-Konzentration von 

309 mg/m3 ausgesetzt waren, milde ausgeprägte (von den Autoren durchwegs als "slight" 

bezeichnete) Irritationen beobachtet. Die untersuchte Konzentration ist 1.545-fach höher 

als die durchschnittliche Propylenglykol-Konzentration in kleinen, stark bedampften Innen-

räumen (0.2 mg/m3; siehe oben). Die Dosis macht bekanntlich das Gift. 

"Im Aerosol der meisten Liquids finden sich auch krebserzeugende Substanzen wie 

Formaldehyd, Benzol und tabakspezifische Nitrosamine sowie möglicherweise 

krebserzeugende Substanzen wie Acrolein und Acetaldehyd.... 

Die Komponenten lassen sich in der Raumluft deutlich nachweisen, die 

Einzelkonzentrationen sind dennoch gering [8]." 

Entscheidend ist der letzte Satz. Formaldehyd und und viele andere toxische Stoffe las-

sen sich auch in der Ausatemluft nachweisen [17]. Die angeführten Substanzen liegen bei 

bestimmungsgemäßem Gebrauch von E-Zigaretten im Aerosol [18], in der Ausatemluft 

[19] und in der Raumluft [3] in vernachlässigbar geringer Konzentration vor. 
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"Mehrere Untersuchungen wiesen Nikotin in der Raumluft nach, wenn 

nikotinhaltige E-Zigaretten konsumiert wurden [12]." 

Statt publizierter Messungen der Nikotinkonzentration in der Luft bedampfter Räume 

zitiert die IRK die Meinung von Frau Dr. Pötschke-Langer (DKFZ). Vermutlich weil die 

gemessenen extrem niedrigen Nikotinkonzentrationen [3] kein Argument für die angeb-

liche Schädlichkeit geliefert hätten. 

"Laut einer Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit führt Nikotin im Aerosol bereits nach nur fünfminütigem E-

Zigarettengebrauch bei den Konsumenten zu einer Erhöhung von Stickstoff-

monoxid (NO) in der Atemluft [8]. NO entsteht während Entzündungsprozessen der 

Epithelzellen und gilt als effektiver Anzeiger einer Atemwegsentzündung." 

Atemwegsentzündungen von Dampfern sind für den Nichtraucherschutz irrelevant. Nach 

30 Jahren aktiver Forschung auf dem Gebiet der Biologie und Pharmakologie von NO 

komme ich aber nicht umhin, diese sachlich unhaltbare Behauptung richtig zu stellen. 

NO hat vielfältige biologische Wirkungen [20] und wird in den Atemwegen, v.a. in der 

Nasenschleimhaut, kontinuierlich gebildet. Inhalation von NO-Gas wird seit vielen Jahren 

zur Therapie des akuten Lungenversagens diskutiert [21], und Wirkstoffe zur Verstärkung 

der NO-Wirkung sind für die Behandlung der pulmonalen Hypertonie entweder bereits 

zugelassen (Revatio®) oder in klinischer Prüfung [22]. Die physiologische Exhalation von 

NO ist bei Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern erniedrigt [23, 24], vermutlich auf-

grund der extrem schnellen, nahezu Diffusions-kontrollierten Reaktion von NO mit 

Superoxid-Anionen im Tabakrauch [24, 25]. Wie zu erwarten, wird dieser Effekt von 

oxidativem Stress durch den Umstieg auf E-Zigaretten reversiert [26]. 

Die bei entzündlichen Lungenerkrankungen massiv erhöhte Konzentration von NO in der 

Atemluft beruht auf Expression induzierbarer NO-Synthase, die durch Cytokine ausgelöst 

wird und mehrere Tage benötigt [27-29]. Die von Schober et al. (Ref. #8) bei einigen 

Probanden beobachteten leichten Erhöhungen der NO-Spiegel traten bereits nach 

wenigen Minuten auf und sind daher definitiv kein "effektiver Anzeiger einer Atemwegs-

entzündung". Allenfalls reflektiert dieses Ergebnis eine wünschenswerte physiologische 

Reaktion der Atemwege. 

Es werden auch diverse schädliche Wirkungen von Nikotin referiert, obwohl inhaliertes 

Nikotin sowohl beim Rauchen als auch beim Dampfen zu >94 % resorbiert wird, also im 

Körper verbleibt, und nur Spuren davon ausgeatmet werden [30-32]. Nachdem - wie von 
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der IRK korrekt dargestellt - E-Zigaretten keinen Nebenstromrauch bilden, entfällt dieser 

Weg der Abgabe an die Umgebungsluft. Außerdem gibt es keine Hinweise, dass Nikotin 

an der schädlichen Wirkung von Passivrauch beteiligt ist. Somit sind die diesbezüglichen 

Ausführungen der IRK für die Anwendung des Nichtraucherschutzgesetzes irrelevant. 

Trotzdem sollen diese Behauptungen nicht unkommentiert bleiben. 

"Eine Vielzahl von Tier- und Zellkulturversuchen weist zudem darauf hin, dass 

Nikotinkonsum – neben der gesicherten suchterzeugenden Wirkung – 

langfristig Gesundheitsschäden hervorruft [17, 18]." 

Als Evidenz wird wiederum die Meinung einer "Autorität" zitiert, in dem Fall der Bericht 

des US Surgeon General der Centers of Disease Control von 2014. Die Berichte aus 

dieser Quelle wurden aufgrund von Voreingenommenheit und Unsachlichkeit - ähnlich wie 

die einschlägigen Publikationen des DKFZ - vielfach öffentlich kritisiert. [33-35]. 

Als weitere Evidenz für die schädliche Wirkung von Nikotin zitiert die IRK einen Über-

sichtsartikel von Sergei Grando (Ref. #18), der seit Jahren versucht, seine Hypothese der 

krebserregenden Wirkung von Nikotin zu belegen. Das ist ihm aber nur gelungen, indem 

er Mäuse zwei Jahre lang systemisch mit Nikotin im Bereich der letalen Dosis behandelte 

[36]. Die theoretischen Ausführungen von Kollegen Grando zu den molekularen Grund-

lagen der schädlichen Wirkungen von Nikotin sind ausgesprochen plakativ, wurden aber 

trotz intensiver Bemühungen bisher nicht experimentell bestätigt. 

"Passiver Nikotinkonsum des Fötus im Mutterleib schadet dem Ungeborenen und 

wird mit dem Plötzlichen Kindstod [19] und Entwicklungsstörungen des 

heranwachsenden Gehirns in Verbindung gebracht [20]." 

Wie ein Fötus im Mutterleib Passivdampf ausgesetzt werden könnte ist unklar. Ref. #19 

enthält dazu keine Daten. Referenz #20 wurde unter Beteiligung der wohl kaum als unab-

hängig zu bezeichnenden Centers of Disease Control publiziert und reflektiert die 

Meinung der Autoren ohne Evidenz für die Behauptung der IRK. 

"Auch wenn das genaue Ausmaß der Gefährdung bislang nicht eindeutig geklärt 

ist, empfiehlt die IRK, dass Bestimmungen und Beschränkungen, die für 

herkömmliches Tabakrauchen gelten, auch für E-Zigaretten anzuwenden und diese 

in das Bundesnichtraucherschutzgesetz und in die Nichtraucherschutzgesetze der 

Länder aufzunehmen." 
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Die Verbreitung elektronischer Zigaret-
ten (E-Zigaretten) als Ersatzprodukt für 
die traditionelle Tabakzigarette und als 
Lifestyle-Produkt hat in den letzten Jah-
ren stark zugenommen. Laut einer vom 
Deutschen Krebsforschungszentrum bei 
der Gesellschaft für Konsumforschung 
in Auftrag gegebenen Umfrage haben im 
Jahr 2015 knapp sechs Prozent (das ent-
spricht mehr als 4,5 Millionen Menschen) 
der deutschen Bevölkerung bereits E-Zi-
garetten ausprobiert – die meisten davon 
sind (Tabak)raucher [1]. Unter Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen probieren 
jedoch auch viele bisherige Nichtraucher 
die E-Zigarette aus. Gemäß der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
hat im Jahr 2014 mehr als ein Viertel der 
12- bis 17-Jährigen E-Zigaretten oder E-
Shishas probiert – etwa 40 % davon sind 
Nichtraucher [2]. Seit dem 1. 4. 2016 dür-
fen E-Zigaretten und E-Shishas nicht 
mehr an Kinder und Jugendliche verkauft 
werden [3]. Klare Regelungen zur Ver-
wendung von E-Zigaretten in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen fehlen aber 
bislang. Die Bundesregierung vertritt die 
Auffassung, dass E-Zigaretten grundsätz-
lich unter das Bundesnichtraucherschutz-
gesetz fallen. Inwieweit E-Zigaretten unter 
die verschiedenen Landesnichtraucher-
schutzgesetze fallen, hängt von deren Aus-
gestaltung ab [4]. 

Bei einer elektronischen Zigarette wer-
den „Liquid“ genannte Betriebsflüssig-
keiten durch Erhitzung verdampft und 
eingeatmet. Die Liquids enthalten die Trä-
gersubstanz Propylenglykol (diese kann 
durch Glyzerin ergänzt oder ersetzt sein), 
verschiedene geschmackgebende Aro-
mastoffe und oft auch Nikotin [5]. Der 

Verdampfungsprozess wird durch Tas-
tendruck und durch Ansaugen am Mund-
stück aktiviert. Die E-Zigarette imitiert in 
ihrer Handhabung und zumeist auch in 
ihrer Optik die Tabakzigarette. Freiset-
zungsprozesse wie bei der glimmenden 
Tabakzigarette über den Nebenstrom-
rauch sind bei der elektronischen Ziga-
rette zu vernachlässigen. Das Aerosol wird 
nur dann gebildet, wenn der Konsument 
die E-Zigarette durch Saugen oder Tasten-
druck aktiviert. Die Substanzen aus dem 
Liquid gelangen daher nur über das Exha-
lat (die ausgeatmete Luft) des Konsumen-
ten in die Raumluft.

Die Innenraumhygienekommission 
des Umweltbundesamtes hat die Frage 
diskutiert, ob es analog zum Passivrau-
chen („passive smoking“) auch ein „Pas-
sivdampfen“ („passive vaping“) gibt, und 
ob exhalierte E-Zigarettendämpfe die 
Raumluft verunreinigen und die Gesund-
heit von Dritten gefährden können. 

Beim E-Zigarettenkonsum sorgt die 
Trägersubstanz Propylenglykol für den 
sichtbaren Dampf beim Ausatmen. Aus 
dem in der Atemluft übersättigten Pro-
pylenglykol bilden sich feine und ultrafei-
ne Flüssigkeitspartikel (Aerosole), deren 
Größenverteilung und Anzahlkonzent-
rationen denen des Tabakrauchs ähneln 
[6]. Nach aktuellen Untersuchungsergeb-
nissen des Bayerischen Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
steigen beim Gebrauch von E-Zigaretten 
die Raumluftkonzentrationen von feinen 
(PM2,5) und ultrafeinen Partikeln (UFP) 
an [8]. Die ultrafeinen Partikel dringen bis 
in die Alveolen der Lunge ein [7]. Darü-
ber hinaus lag nach zweistündigem E-Zi-
garetten-Gebrauch Propylenglykol in der 

Raumluft in einer Konzentration vor, die 
den vorläufigen Richtwert I (RW I) von 
0,07 mg/m³ [16] um etwa das Dreifache 
überschritt [8]. Aus Gründen der Vorsor-
ge sollte dies vermieden werden.

In einem Raum mit intensivem E-Zi-
garettenkonsum kann die Belastung der 
Raumluft mit PM2,5 auf Werte ansteigen, 
wie sie in Gaststätten mit erlaubtem Zi-
garettenkonsum gemessen werden bzw. 
wurden [9]. Aus epidemiologischen Studi-
en ist bekannt, dass PM2,5 Atemwegs- und 
Herz-Kreislauferkrankungen verursacht 
[10, 11]. Besonders empfindlich reagie-
ren Personen mit bestehender Herz- oder 
Lungenerkrankung, ältere Menschen und 
Kinder. Bei Kindern beeinträchtigt eine 
Belastung mit PM2,5 die Lungenentwick-
lung. Dabei sind bisher keine Konzen-
trationen bekannt, unterhalb derer keine 
Gesundheitsschäden auftreten. Obwohl 
sich die Partikel im E-Zigarettenaerosol 
in ihrer Beschaffenheit von denen aus der 
Umwelt und auch denen des Tabakrauchs 
unterscheiden, ist davon auszugehen, dass 
sie aufgrund ihrer chemischen Zusam-
mensetzung und Morphologie die Ge-
sundheit beeinträchtigen können [12]. In 
der Zellkultur und im Tierversuch konn-
te jüngst nachgewiesen werden, dass Par-
tikel im Aerosol von E-Zigaretten oxida-
tiven Stress und Entzündungsreaktionen 
hervorrufen [13]. Entsprechende Unter-
suchungen am Menschen fehlen bislang.

Propylenglykol ist zwar als Lebens-
mittelzusatzstoff zugelassen und für den 
oralen Gebrauch (Aufnahme über den 
Mund) unbedenklich, zur Auswirkung ei-
ner inhalativen Aufnahme gibt es jedoch 
keine Langzeitstudien am Menschen. An-
gestellte in der Unterhaltungsindustrie, 
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die regelmäßig propylenglykolhaltigen 
Aerosolen wie Theaternebel ausgesetzt 
sind, leiden aber häufiger an Atemwegs-
reizungen und Einschränkungen der Lun-
genfunktion als nicht exponierte Perso-
nen [14]. Vernebeltes Propylenglykol löst 
bereits bei kurzfristiger Exposition Au-
gen- und Atemwegsirritationen aus [15]. 

Im Aerosol der meisten Liquids finden 
sich auch krebserzeugende Substanzen 
wie Formaldehyd, Benzol und tabakspe-
zifische Nitrosamine sowie möglicherwei-
se krebserzeugende Substanzen wie Acro-
lein und Acetaldehyd. Die meisten dieser 
Substanzen entstehen erst durch die Ver-
dampfung der Liquids. Die Komponen-
ten lassen sich in der Raumluft deutlich 
nachweisen, die Einzelkonzentrationen 
sind dennoch gering [8]. 

Mehrere Untersuchungen wiesen Ni-
kotin in der Raumluft nach, wenn niko-
tinhaltige E-Zigaretten konsumiert wur-
den [12]. Laut einer Untersuchung des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit führt Nikotin 
im Aerosol bereits nach nur fünfminüti-
gem E-Zigarettengebrauch bei den Kon-
sumenten zu einer Erhöhung von Stick-
stoffmonoxid (NO) in der Atemluft [8]. 
NO entsteht während Entzündungspro-
zessen der Epithelzellen und gilt als effekti-
ver Anzeiger einer Atemwegsentzündung. 
Eine Vielzahl von Tier- und Zellkultur-
versuchen weist zudem darauf hin, dass 
Nikotinkonsum – neben der gesicherten 
suchterzeugenden Wirkung – langfris-
tig Gesundheitsschäden hervorruft [17, 
18]. Passiver Nikotinkonsum des Fötus 
im Mutterleib schadet dem Ungeborenen 
und wird mit dem Plötzlichen Kindstod 
[19] und Entwicklungsstörungen des he-
ranwachsenden Gehirns in Verbindung 
gebracht [20]. Aus diesem Grund gelten 
in Deutschland sehr strenge Anforderun-
gen an den Gehalt und den Konsum von 
nikotinhaltigen Erzeugnissen. E-Zigaret-
ten sind hier nach Auffassung der Innen-
raumlufthygiene-Kommission in keiner 
Weise weniger schädlich als herkömmli-
che Zigaretten.

Unter Auswertung aller Aspekte 
und auf Basis der aktuellen Studienla-
ge kommt die IRK zu der Einschätzung, 
dass nikotinhaltige und nikotinfreie E-
Zigaretten zur Belastung der Raumluft 
mit gasförmigen organischen Verbin-

dungen und Partikeln beitragen. Nach 
Einschätzung der IRK kann das „Pas-
sivdampfen“ die Gesundheit von Drit-
ten gefährden. Auch wenn das genaue 
Ausmaß der Gefährdung bislang nicht 
eindeutig geklärt ist, empfiehlt die IRK, 
dass Bestimmungen und Beschrän-
kungen, die für herkömmliches Tabak-
rauchen gelten, auch für E-Zigaretten 
anzuwenden und diese in das Bundes-
nichtraucherschutzgesetz und in die 
Nichtraucherschutzgesetze der Länder 
aufzunehmen. 
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